
LANDESAMT FÜR
STRASSENBAU UND
VERKEHR

Freistaat
SACHSEN

URKUNDE

über die amtliche Anerkennung als Ausbildungsstätte gemäß
§ 7 Abs. 1 Nr. 5 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG) für

die Weiterbildung von Fahrerinnen und Fahrer

Fahrerschulung Andreas Bönisch
Inhaber Herr Andreas Bönisch

Zscheilaerstraße 1, 01662 Meißen

erhält gemäß § 7 Abs. 2 BKrFQG die amtliche Anerkennung als
Ausbildungsstätte für die Weiterbildung und von Fahrerinnen und
Fahrern bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güterkraft- oder
Personenverkeh r.

Die amtliche Anerkennung erfolgte mit Bescheid des Landesamtes für
Straßenbau und Verkehr vom 02.09.2015.

Chemnitz, den 02.09.2015


